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Regeste
Strafprozess
Erwägungen
E. 2
Die Beschwerde ist abzuweisen. Da die Beschwerdeführer unterliegen, tragen sie die Gerichtsgebühr ( Art. 156 Abs. 1 OG ). Sie haben den Beschwerdegegnern für das bundesgerichtliche Verfahren eine Parteientschädigung zu bezahlen ( Art. 159 Abs. 1 und 2 OG ).
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